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Ursprung: Antrag, Fraktion der CDU

Antrag

Fraktion der CDU

Drs.-Nr.:

Verfasserin/
Verfasser:

1953/VIII

Herrmann, Alexander
Schroeder, Bodo
Glowatz, Tobias

Verkehrssicherheit auf der Gothaer Straße verbessern!

Beratungsfolge:
Datum Gremium

27.02.2020 Bezirksverordnetenversammlung

Die BVV möge beschließen:

1. Das Bezirksamt wird ersucht, zu prüfen, wie sich die Verkehrssicherheit entlang der der 
Gothaer Straße zwischen den Einmündungen Eisenacher Str und Kyritzer Str. 
verbessern lässt.

2. Das Bezirksamt wird ferner ersucht, die Sichtbarkeit von Passanten um den 
Fußgängerüberweg in Höhe der Supermärkte zu überprüfen und die gegebenenfalls 
notwendigen Verbesserungsarbeiten auch in Abstimmung mit den Eigentümern der 
anliegenden Grundstücke zu veranlassen

Begründung:
Die Gothaer Straße führt mitten durch das dortige Wohngebiet und wird über den Tag von 
zahlreichen Fußgängern, von Schul- sowie Kitakindern und den Nutzern der 
Sporteinrichtungen überquert. Entsprechend wichtig ist es hier, durch geeignete Maßnahmen 
für die notwendige Verkehrssicherheit zu sorgen.

Die Geschwindigkeit der Gothaer Straße ist bislang lediglich zwischen der Alte Hellersdorfer 
Straße und Eisenacher Straße auf 30 reduziert. Das Bezirksamt sollte daher prüfen, ob eine 
Ausweitung der 30er Zone zwischen 6 und 18 Uhr auf diesen Straßenabschnitt zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit geeignet ist. Der Beschluss der BVV für eine Ampel an 
der Kreuzung Gothaer Straße / Eisenacher Straße (Drucksache - 1474/VIII) sollte dabei 
entsprechend berücksichtigt werden. 

Der Fußgängerüberweg in Höhe der Supermärkte liegt in einer langestreckten Kurve. Die 
Sichtbarkeit von Fußgängern ist aufgrund der schlechten Beleuchtung links und rechts des 
Überwegs für Kraftfahrer im Dunkeln eingeschränkt. Das Bezirksamt sollte daher eine 
Verbesserung der Sichtverhältnisse an dieser Stelle prüfen.

Diese Drucksache wurde:  beschlossen
 beschlossen in geänderter Fassung
 zur Kenntnis genommen
 abgelehnt 
 vertagt wegen Zeitablaufs
 zurückgezogen
 überwiesen an:.............................................................


